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Das tägliche Füttern einer Mastino-Hündin durch den Nachbarn des für einige Tage verreis-
ten Hundehalters begründet keinen Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung.  
 

§ 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII, §§ 104, 108, 109 SGB VII 
 
Gerichtsbescheid des SG Duisburg vom 05.02.2010 – S 26 U 202/09 –  
Berufung Anfang April 2011 zurückgenommen 
 

Streitig war vorliegend zwischen dem Kläger und der beklagten Unfallkasse, ob der durch einen 
Hundebiss am 20.07.2006 verletzte Beigeladene beim Füttern der Mastino-Hündin „Donna“ des 
für einige Tage verreisten Kl. unter dem Schutz der gesetzlichen UV gestanden hatte. Der pri-
vate Haftpflichtversicherer des Kl. hatte sich geweigert, Schmerzensgeld zu zahlen; das Füttern 
des Hundes sei eine vorübergehende arbeitnehmerähnliche Tätigkeit nach § 2 Abs. 2 SGB VII 
gewesen, eine zivilrechtliche Haftung damit nach § 104 SGB VII ausgeschlossen. Das AG Gel-
dern hatte den Schadensersatzprozess nach § 108 Abs. 2 SGB VII ausgesetzt.  
 
Nach Auffassung des SG ist die Klage des Hundehalters (freiberuflicher Architekt) unbegrün-
det. Ein Arbeitsunfall des Beigeladenen (im Bergbau tätig) nach § 8 Abs. 1 SGB VII liege nicht 
vor. Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII sei nicht gegeben. Arbeitnehmerähn-
liche Strukturen der unfallbringenden Tätigkeit des Beigeladenen im Hause des Kl. seien nicht 
festzustellen. Die Tätigkeit des Verletzten habe ihre Grundlage in einem sozialen Kontakt ge-
habt, der sich unschwer als ein nachbarschaftliches Gefälligkeitsverhältnis klassifizieren lasse. 
Nach den eigenen Angaben des Kl. würden sich er und der Beigeladene wechselseitig aushel-
fen, wenn Hilfe bei Grundstücksarbeiten bzw. eine Betreuung der Hunde erforderlich werde; es 
liege „ein verständnisvolles Nachbarverhältnis“ vor. Von daher sei – so das SG weiter – eine 
Handlung wie das Füttern des Hundes des Kl., das zum Unfallereignis geführt habe, weder ihrer 
Art noch ihrer Dauer nach einer Tätigkeit ähnlich, die im Rahmen eines Beschäftigungsverhält-
nisses ausgeübt werde. Es sei abwegig, den Beigeladenen mit Blick auf seine kurzfristige Tä-
tigkeit am Unfalltag einem Hausangestellten oder einem Tierpfleger gleichzustellen. Letzteres 
dürfte sich schon deshalb verbieten, weil der Kl. außer der täglichen Fütterung des Hundes kei-
ne weiteren betreuenden Handlungen an bzw. gegenüber dem Tier (z.B. Pflege des Fells oder 
Begleiten beim Auslauf im Garten) übernommen habe.    

 
Das Sozialgericht Duisburg hat mit Gerichtsbescheid vom 05.02.2010  
– S 26 U 202/09 –  
wie folgt entschieden: 
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